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2. Privatrecht / Droit privé

2.7. Schuldrecht – allgemein /  
Droit des obligations – en général

2.7.1. Obligationenrecht – Allgemeiner Teil –  
allgemein / Droit des obligations – Partie 
générale – en général

2.7.2.7. Werkvertrag / Contrat d’entreprise

(2) Kann man einen Werkmangel, der das Werk zerstört, 
auch ausserhalb der Gewährleistungsfrist deliktisch ein-
klagen? 

Besprechung des Urteils BGer 4A_261/2015 vom 30. Okto-
ber 2015.

1. Sachverhalt

-

erste -

zweite -

-

noch bestehen würden.1

2. Erwägungen

-

1  

-

durch Vergleich des Einkommens bei einer Tätigkeit im 

-

-

-

bisher ausgeübten Arbeitspensums.

-

-

-

Di Trizio

-

-

mässig umsetzt.

ARNOLD RUSCH

Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.,  

Universität Fribourg
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-

gungen wie beim Asbestfall angebracht sein könnten. Zu 

denken ist insbesondere an die geplante Obsoleszenz, bei 

arglistigen Täuschung

-

-

-

ausge-
rechnet bei ruhigem Gewässer

den Fall -

Möglichkeit 
der Kenntnisnahme, sondern auf die tatsächliche Kennt-
nisnahme

 

Fall passen.

3.2 Rügeerfordernis beim alternativen  
Deliktsanspruch?

atsac

 

«Dès le départ, à vide mais aussi 
avec une charge réduite, le «M.» a présenté une assiette clairement 

défaut de stabilité du navire.»

«Mais il faut faire un pas de plus et ad-
 CO 

illicite.»

-

-

delte danach die Voraussetzungen des Anspruchs und hielt 

-

-

-

-

3. Bemerkungen

-

3.1 Verjährung ohne Kenntnis des Anspruchs

abläuft. -

-

-

-

-

-

um reine Vermögensschäden,

Howald Moor et autres 
c. Suisse,
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-

sche Klassiker des Weiterfresserschadens, -

-

-

chen.11

-

ne Stoffgleichheit
ab initio

-

-

-

-

nicht ab initio wertlos. 

-

-

11 ARNOLD RUSCH

LORENZ FASTRICH

-

GERHARD WAGNER

«Der geschädigte Käufer oder Werk-
besteller ist auf das Gewährleistungsrecht beschränkt, soweit der 
Schutz des vertraglichen Äquivalenzverhältnisses betroffen ist, also 
das Interesse daran, für den gezahlten Preis eine funktionstaugliche 
und werthaltige Gegenleistung zu erhalten. Das Integritätsinteres-
se des Käufers wird hingegen durch das Deliktsrecht geschützt, wie 
auch seine übrigen Rechtsgüter ihres deliktsrechtlichen Schutzes 
nicht dadurch verlustig gehen, dass er in vertragliche Beziehungen zu 
einem Dritten tritt. Für die Frage, ob im Einzelfall das Äquivalenz- 
oder das Integritätsinteresse des Geschädigten betroffen ist, muss 
der Mangelunwert ermittelt werden, der dem Produkt bereits im Zeit-
punkt des Eigentumserwerbs anhaftete, um ihn mit dem geltend ge-
machten Schaden zu vergleichen. Eine Eigentumsverletzung ist aus-
geschlossen, wenn der später eingetretene Schaden «stoffgleich» dem 
ursprünglichen Mangelunwert ist, wenn nämlich eine Beseitigung 
des Fehlers technisch unmöglich ist oder aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht in Betracht kommt, weil die dafür aufzuwendenden Kosten 
ausser Verhältnis zum Wert der Sache stehen.»; FASTRICH

 Zu dieser heuristischen Abkürzung des bedeutend komplizierteren 

RUSCH

-

-

-

Verwirkungsfalle dar.  Zusammen 

-

-

-

-

-

klar festgehalten hat.

3.3 Gibt es den Weiterfressermangel?

-

Förderband den Kahn aufgrund der Neigung zum Kentern 

zerstört hat. Es wäre der klassische Fall einer Verletzung 

-

-

stellen können und ist deshalb auf den Anspruch aus Art. 41 Abs. 1 
OR ausgewichen,

HONSELL -

 HUBERT STÖCKLI -

-
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-

ganze Gattung als mangelhaft erweist. 

-

-

deren Worten im Keim bereits angelegt ist.  Tatsächlich hat 

-

massen. Wenn sich die Kenterneigung schon aus diesen 

«Le chaland 

-
 

terra incognita -

-

ngel.

4. Schlusswort

-

liz -

-

-

origine un défaut ayant déjà existé à ce moment-là. Il ne peut pas le 
-

tériorée par la suite pour telle ou telle raison (usure normale, utilisa-
 dazu CHRISTOPH BAUER/

ARNOLD RUSCH

ARNOLD RUSCH -

RUSCH

«R. AG a construit deux cha-
lands de conception identique à ce bateau, le T.II et le B. Ces cha-
lands, respectivement construits en 1984 et 1991, étaient toujours ex-
ploités en 2007. Il était convenu entre les parties que le MS W. serait 
semblable au B.»

am 
Produkt selbst
den Schaden am Produkt selbst

-

geplanten Obsoleszenz 
bilden.

eine funktionell abgrenzbare Sollbruchstelle nach Ablauf 

Absatz anzukurbeln.

3.4 Alternativer Lösungsansatz: Grundlagenirrtum

-

-

im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses

-

 Ein einziges 

Zeitpunkt des Gefahrenüber-
gangs,

 

KESSLER CHRISTOPH MÜLLER

-

BK-ROLAND BREHM

-

FASTRICH 

ARNOLD RUSCH

ARNOLD RUSCH


